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Überprüfung der Zahlbeträge nach § 3 Abs. 3 
der Satzung und Überprüfung der 
Gruppenbeträge nach § 3 Abs. 2 der Satzung 

Der Vorstand des Essener Verbandes hat im Rahmen der Überprüfung 

der Gruppen- und Zahlbeträge eine Anpassung wie folgt beschlossen: 

 für alle am 30.09.2021 laufenden Leistungsfälle werden 

die Zahlbeträge nach Teil I dieser Ordnungen 

ab 01.01.2022 um 2,35 % erhöht. 

 die Gruppenbeträge nach den Leistungsordnungen „A“, „B“ und 

„C“ ab 01.10.2021 um 1,00 % zu erhöhen. Die Zahlbeträge für 

Leistungsfälle, die aufgrund einer begründeten Ausnahmeregelung 

nach Maßgabe der Gruppenbeträge zu erhöhen sind, werden 

entsprechend angepasst. 

Die Gruppenbeträge zu den Leistungsordnungen „A“ „B“ und „C“ 

ab 01.10.2021 werden somit wie folgt festgesetzt: 

Gruppen- und 

Leistungsbeträge des 

Essener Verbandes ab dem 

01.01.2022 
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Wenn sie ein konkretes rechtliches Anliegen haben, finden sie hier erste wichtige 

Hinweise – diese können eine individuelle Beratung aber natürlich nicht ersetzen. 

Als DFK-Mitglied ist die individuelle Rechtsberatung und Rechtsvertretung durch 

unsere Verbandsjurist*innen kostenlos, also kommen Sie in dem Fall doch gerne 

hier auf uns zu: Die spezialisierten DFK-Rechtsanwält*innen helfen Ihnen gerne. 


